
 

Von der Vorstandschaft auszufüllen: 
 

Die Aufnahme des o.g. Mitgliedes wurde in der heutigen Vorstandssitzung beschlossen. 
 

Der Mitgliedsbeitrag wird erstmals fällig zum:  

Mitglieds-/Satzungsnummer:  

 

Gemünden – Langenprozelten, den    
  (Datum)  (Unterschrift des Vorstandsvorsitzenden) 

 
 
Ich beantrage die Aufnahme in den Musikverein Langenprozelten 1982 e.V. 
 
Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Vorstandschaft erkläre ich meinen Beitritt zum  
Musikverein Langenprozelten 1982 e.V. Die Vereinssatzung erkenne ich an. 
Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten die zur Verfolgung der Vereinsziele und für die Betreuung 
und Verwaltung der Mitglieder erforderlich sind gespeichert werden. 
( Wichtiger Hinweis: Datenschutzordnung - Hinweise zum Datenschutz, sowie schriftliche Einverständniserklärung 
gemäß Datenschutz als Anlage!) 
 
Ich ermächtige den Musikverein widerruflich, den von mir zu entrichtenden Mitgliedsbeitrag in Höhe von 
zur Zeit 21.- € jährlich bei Fälligkeit zu Lasten meines nachstehenden Kontos durch Lastschrift einzuziehen. 
 
Vom Antragsteller auszufüllen: 

 

 

 

 

Bitte dem Kontoauszug entnehmen  

Bitte dem Kontoauszug entnehmen 
 

 

 , den  
 

 
(Ort) 

 
(Datum) 

 
(Unterschrift des Antragstellers  

oder des Erziehungsberechtigten) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Name / Vorname  Aufnahmeantrag 
mit Beitrittserklärung  

und Einzugsermächtigung 
Straße  

Plz., Wohnort  

geboren am  

Familienstand  ledig   verheiratet seit:  

Telefon  

Mobiltelefon  

Email - Anschrift  
Vom Antragsteller 
auszufüllen  

Konto – Inhaber  

Name der Bank  

Konto – Nr.  

Bankleitzahl  

IBAN  

SWIFT – BIC 

 



Datenschutzordnung - Hinweise zum Datenschutz
 
 
 
 
Allgemeine Grundsätze 
 
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten erfolgt im Verein nach den 
Richtlinien der EU-weiten Datenschutz
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Die Konformität zum Datenschutz im Umgang mit 
Daten im Verein wird insbesondere durch ein Datenschutzmanagementsystem gewährleistet.
 
Mit dem Beitritt eines Mitglieds zum Verein 
gemäß Art. 13 Abs. 1 und Abs. 2 DS
(Aufnahmeantrag bzw. Beitrittserklärung), die zur Verfolgung der Vereinsziele und für die Betreuung und 
Verwaltung der Mitglieder erforderlich sind (siehe Art. 6 Abs. 1 
 
Für die Nutzung von personenbezogenen Daten 
Print- und Online-Medien (Vereinshomepage, Social Media Plattform des Vereins)
Einwilligung eingeholt. 
 
 
Beitritt zum Verein 
 
Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein 

• Vor- und Zuname 

• Geschlecht 

• Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort)

• Kommunikationsdaten (Telefon, E

• Geburtsdatum, 

• Familienstand 

• Hochzeitsdatum 

• Bankverbindung 

 
Jedem Vereinsmitglied wird zudem
 
Die personenbezogenen Daten werden EDV
Maßnahmen werden die Daten vor einem unberechtigten Zugriff 
 
Die Speicherung und Pflege der personenbezogenen Daten, sowie die Archivierung der genehmigten 
Aufnahmeanträge obliegt gemäß Geschäftsordnung dem Kassier.
 
Sonstige Informationen und Informationen über Nichtmitglieder werden 
verarbeitet, wenn sie zur Erfüllung des Vereinszweckes nützlich
dass die betroffene Person einschutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung entgegensteht.
 
 
Austritt aus dem Verein 
 
Beim Austritt von Mitgliedern werden alle gespeicherten Daten archiviert. Die archivierten Daten werden 
ebenfalls durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter 
geschützt. Die archivierten Daten dürfen ebenfalls nur zu vereinsinterne
Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die die Kassenverwaltung des Vereins betreffen, 
werden gemäß den steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Kalenderjahre ab der Wirksamkeit des 
Austritts durch den Verein aufbewahrt. Danach werden diese Daten gelöscht.
 
 
 

Hinweise zum Datenschutz 

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten erfolgt im Verein nach den 
weiten Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) sowie des gültigen

(BDSG). Die Konformität zum Datenschutz im Umgang mit 
Daten im Verein wird insbesondere durch ein Datenschutzmanagementsystem gewährleistet.

Mit dem Beitritt eines Mitglieds zum Verein erfolgt eine datenschutzrechtliche Unterrichtung des Mitglieds 
t. 13 Abs. 1 und Abs. 2 DS-GVO).  Der Verein darf beim Vereinseintritt alle Daten erheben 

(Aufnahmeantrag bzw. Beitrittserklärung), die zur Verfolgung der Vereinsziele und für die Betreuung und 
Verwaltung der Mitglieder erforderlich sind (siehe Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO).

ng von personenbezogenen Daten sowie auch von Fotos im Rahmen der Pressearbeit in den 
Medien (Vereinshomepage, Social Media Plattform des Vereins)

Mitglieds nimmt der Verein folgende personenbezogene Daten auf:

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort) 

Kommunikationsdaten (Telefon, E-Mail) 

zudem eine vereinseigene Mitgliedsnummer zugeordnet.

Die personenbezogenen Daten werden EDV- gestützt  gespeichert. Durch technische und organisatorische 
vor einem unberechtigten Zugriff Dritter geschützt.

Die Speicherung und Pflege der personenbezogenen Daten, sowie die Archivierung der genehmigten 
Aufnahmeanträge obliegt gemäß Geschäftsordnung dem Kassier. 

Sonstige Informationen und Informationen über Nichtmitglieder werden vom  Verein intern nur 
verarbeitet, wenn sie zur Erfüllung des Vereinszweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, 
dass die betroffene Person einschutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung entgegensteht.

Mitgliedern werden alle gespeicherten Daten archiviert. Die archivierten Daten werden 
ebenfalls durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter 
geschützt. Die archivierten Daten dürfen ebenfalls nur zu vereinsinternen Zwecken verwendet werden.
Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die die Kassenverwaltung des Vereins betreffen, 
werden gemäß den steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Kalenderjahre ab der Wirksamkeit des 

ewahrt. Danach werden diese Daten gelöscht. 

 

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten erfolgt im Verein nach den 
sowie des gültigen 

(BDSG). Die Konformität zum Datenschutz im Umgang mit personenbezogenen 
Daten im Verein wird insbesondere durch ein Datenschutzmanagementsystem gewährleistet. 

erfolgt eine datenschutzrechtliche Unterrichtung des Mitglieds 
Der Verein darf beim Vereinseintritt alle Daten erheben 

(Aufnahmeantrag bzw. Beitrittserklärung), die zur Verfolgung der Vereinsziele und für die Betreuung und 
GVO). 

im Rahmen der Pressearbeit in den 
Medien (Vereinshomepage, Social Media Plattform des Vereins) wird eine gesonderte 

folgende personenbezogene Daten auf: 

Mitgliedsnummer zugeordnet. 

urch technische und organisatorische 
tzt. 

Die Speicherung und Pflege der personenbezogenen Daten, sowie die Archivierung der genehmigten 

Verein intern nur erhoben und 
Anhaltspunkte bestehen, 

dass die betroffene Person einschutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung entgegensteht. 

Mitgliedern werden alle gespeicherten Daten archiviert. Die archivierten Daten werden 
ebenfalls durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter 

n Zwecken verwendet werden. 
Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die die Kassenverwaltung des Vereins betreffen, 
werden gemäß den steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Kalenderjahre ab der Wirksamkeit des 



 
Übermittlung von Daten für Mitgliedermeldung 
 
Für die Anmeldung zu Ehrungen  von Mitgliedern (Landkreis Main-Spessart, Stadt Gemünden), sowie für 
die Anmeldung bei Seminaren, Lehrgängen, Prüfungen, Tagungen,  die dem Vereinszweck und der  
Förderung der Mitglieder dienen, darf der Verein bei  Bedarf folgende personenbezogene Daten an die 
entsprechenden Institutionen weitergeben: 
 

• Vor- und Nachname, Anschrift, Geburtsdatum, Geschlecht 

• Ehrungsdaten (bisher erhaltene Ehrungen) 

• Qualifikationen (z.B. D-Prüfungen) 

• Instrument 

• Datum Beitritt zur aktiven Mitgliedschaft 

• Mitwirkung in Orchestergruppierungen oder in Gremien des Vereins 

• Werdegang innerhalb des Vereins 

 
Bei aktiven Mitgliedern mit besonderen Aufgaben bzw. Funktionen laut Vereinssatzung 
(Vorstandsmitglieder, Ausschussmitglieder), werden bei Bedarf die vollständige Adresse mit 
Telefonnummer, E-Mail-Adresse sowie der Bezeichnung ihrer Funktion im Verein übermittelt. 
 
Die Übermittlung der Mitgliedermeldung erfolgt grundsätzlich auf dem Postweg. 
 
 
Übermittlung von Daten an sonstige Dritte 
 
Personenbezogene Daten sämtlicher Vereinsmitglieder  werden grundsätzlich nicht an sonstige Dritte 
weitergegeben. 
Bei besonderen, dem Vereinsziel dienlichen  Anlässen, für die personenbezogene Daten der 
Vereinsmitglieder weitergegeben werden müssen, wird eine separate Einverständniserklärung eingeholt. 
 
Der Verein erklärt, dass sämtliche erhobenen Daten seiner Mitglieder ausschließlich für vereinsinterne 
Zwecke verwendet werden dürfen; eine Überlassung an sonstige Dritte ist untersagt, bzw. bedarf der 
ausdrücklichen, schriftlichen Einwilligung der Mitglieder. 
 
 
Übermittlung von Daten an Kreditinstitute 
 
Sämtliche Bankverbindungen der Mitglieder werden ausschließlich durch den Kassier verwaltet, und selbst 
vereinsintern nicht weitergegeben. 
 
Die Übermittlung von Daten an Kreditinstitute erfolgt ausschließlich EDV- gestützt,  im verschlüsselten 
Verfahren. 
 
 
Pressearbeit 
 
Der Verein informiert die Tagespresse über Veranstaltungen, Konzerte,  Prüfungsergebnisse, und besondere 
Ereignisse (Ehrungen) in Text und Bild. 
Solche Informationen werden überdies auf der Vereinshomepage, Social Media Plattform des Vereins 
veröffentlicht.  
Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand einer solchen Veröffentlichung 
widersprechen. Im Falle des Widerspruches unterbleiben in Bezug auf das widersprechende Mitglied weitere 
Veröffentlichungen. Personenbezogene Daten des widersprechenden Mitglieds, mit Ausnahme von 
Ergebnissen aus Wertungsspielen, werden von der Homepage des Vereins entfernt. Der  Vorstand 
benachrichtigt  die entsprechenden, zur Datenerhebung berechtigten Personen innerhalb des Vereins von 
dem Widerspruch des Mitglieds, und beauftragt die Löschung der entsprechenden Daten. 
 
 
 



 
Weitergabe von Mitgliedsdaten an Vereinsmitglieder 
 
Mitgliederverzeichnisse werden nur an Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder ausgehändigt, die im 
Verein nach Satzung und/oder Geschäftsordnung eine besondere Funktion ausüben, welche die Kenntnis der 
Mitgliederdaten erfordert. Macht ein Mitglied geltend, dass er die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner 
satzungsmäßigen Rechte benötigt, händigt der Vorstand die Liste nur gegen die schriftliche Versicherung 
aus, dass die Mitgliederdaten nicht zu anderen Zwecken verwendet werden. 
 
Daten zu Bankverbindungen werden ausdrücklich nicht weitergegeben. 
 
 
Hinweis auf Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde 
 
Als Aufsichtsbehörde für die Einreichung von Beschwerden der Betroffenen zum Datenschutz steht das 
Bayerische Landesamt  für Datenschutzaufsicht  zur Verfügung. 
 
Die Beschwerde kann online unter 
 
https://www.lda.bayern.de/de/beschwerde.html 
 
eingereicht werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutzgrundver ordnung 
 
 
 
 
 
 
Die im Aufnahmeantrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, 
Anschrift, Telefonnummer, Mailadresse, Bankdaten, die allein zum Zwecke der 
Durchführung des entstehenden Mitgliedsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, 
werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben. 
Der Verein darf beim Vereinseintritt alle Daten erheben (Aufnahmeantrag bzw. 
Beitrittserklärung), die zur Verfolgung der Vereinsziele und für die Betreuung und 
Verwaltung der Mitglieder erforderlich sind (siehe Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO). 
 
 
 
 

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecke n und Kenntnisnahme der 
Datenschutzordnung 

 
 

 Ich willige ein, dass mein Name, vereinsbezogene Daten (außer Konto- und 
Bankdaten ) zu meiner Person, wie auch Fotos im Rahmen der Pressearbeit in den 
Print- und Online-Medien (Vereinshomepage, Social Media Plattform des Vereins) 
verwendet werden dürfen. 

 
 Ich willige ein, dass für die Anmeldung zu Ehrungen  von Mitgliedern (Landkreis 

Main-Spessart, Stadt Gemünden), sowie für die Anmeldung bei Seminaren, 
Lehrgängen, Prüfungen,  die dem Vereinszweck und der  Fortbildung des Mitglieds 
dienen, bei  Bedarf meine personenbezogenen Daten (außer Konto- und 
Bankdaten ) an die entsprechenden Institutionen weitergegeben werden dürfen. 

 
 Die Datenschutzordnung - Hinweise zum Datenschutz des Musikvereins 

Langenprozelten wurde mir bereits mit Übermittlung des Aufnahmeantrags 
ausgehändigt, und zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Ort / Datum  Unterschrift 



 

 
 
 

 
Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Lös chung und Sperrung, 

Änderung, Widerspruchsrecht 
 
Sie sind jederzeit berechtigt, gegenüber dem Musikverein Langenprozelten um 
umfangreiche Auskunftserteilung  zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu 
ersuchen. 
 
Sie können jederzeit gegenüber dem Musikverein Langenprozelten die Berichtigung, 
Löschung und Sperrung  einzelner personenbezogener Daten verlangen. 
Ausgenommen hiervon sind Daten, die allein zum Zwecke der Durchführung des 
laufenden Mitgliedsverhältnisses notwendig und erforderlich sind. 
 
Sie werden gebeten Änderungen  ihrer personenbezogenen Daten, die allein zum Zwecke 
der Durchführung des laufenden Mitgliedsverhältnisses notwendig und erforderlich sind 
eigenständig bei der Vorstandschaft zu melden. 
 
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem 
Widerspruchsrecht  Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit 
Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf 
entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an den Vertragspartner übermitteln. Es 
entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die 
Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. 
 
 




